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Rechtssatz

Mit dem im Instanzenzug ergangenen Bescheid der belangten Behörde (Disziplinaroberkommission) wurde über den

Beschwerdeführer (Revierinspektor) wegen Verletzung von Dienstp?ichten gemäß § 43 Abs. 1 und 2 erster Satz BDG

1979 die Disziplinarstrafe der Entlassung ausgesprochen. Dieser Disziplinarstrafe lag zusammengefasst zu Grunde,

dass der Beschwerdeführer in der Zeit von September 2002 bis 9. Juni 2003 vier Kollegen in einem Polizeiwachzimmer

ohne deren Wissen ein Medikament verabreicht und sie vorsätzlich in ihrer Gesundheit geschädigt habe, weshalb der

Beschwerdeführer mit rechtskräftigem Urteil wegen des Vergehens der teils versuchten, teils vollendeten schweren

Körperverletzung nach den § 83 Abs. 1, § 84 Abs. 2 Z 4, teilweise in Verbindung mit § 15 StGB zu einer Geldstrafe von

200 Tagessätzen und einer - bedingt nachgesehenen - Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt worden war. Die

belangte Behörde ging zwar im Grunde des § 93 Abs. 1 erster Satz BDG 1979 zutreFend von einer beträchtlichen

objektiven Schwere der dem Beschwerdeführer zur Last liegenden Dienstp?ichtverletzung aus. Diese Schwere ist

angesichts des großen objektiven Unrechtsgehaltes der Dienstp?ichtverletzung so hoch, dass durchaus auch bei

Vorliegen von Milderungsgründen grundsätzlich die Entlassung als Disziplinarstrafe in Betracht kommt. Die belangte

Behörde hat es jedoch unterlassen, sich gemäß § 93 Abs. 1 BDG 1979 im Sinne der im vorliegenden Erkenntnis

dargelegten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes mit den geltend gemachten Milderungsgründen,

insbesondere der langjährigen Bewährung des Beschwerdeführers sowie mit der Frage der Erforderlichkeit der

Disziplinarstrafe der Entlassung überhaupt auseinander zu setzen.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2008:2005090036.X02

Im RIS seit

13.05.2008

Zuletzt aktualisiert am

27.08.2009

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/15
https://www.jusline.at/gesetz/bdg/paragraf/93
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2008/4/3 2005/09/0036
	JUSLINE Entscheidung


